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Beschluss zur Jahresrechnung 2013 der Stadt Braunsbedra     

     

BEKANNTMACHUNG 
 

 
  

Bekanntmachung des Beschlusses zur 
Jahresrechnung 2013 der Stadt Braunsbedra  
Der in der Stadtratsitzung am 21.10.2020 durch den 
Stadtrat gefasste Beschluss-Nr. SR-305-2020 über 
den Jahresabschluss 2013 und die Entlastung des 
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013 wird 
bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht 
liegt in der Zeit von 
 
                  23.11.2020 – 02.12.2020 
 
zu den Dienstzeiten 
  

Montag 7.00 Uhr – 12.00 Uhr/12.30 – 15.30 Uhr 

Dienstag 7.00 Uhr – 12.00 Uhr/12.30 – 15.30 Uhr 

Mittwoch 7.00 Uhr – 12.00 Uhr/12.30 – 15.30 Uhr 

Donnerstag 7.00 Uhr – 12.00 Uhr/12.30 – 15.30 Uhr 

Freitag 7.00 Uhr – 12.00 Uhr  

 
zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung 
Braunsbedra, Markt 1, Zimmer 224 öffentlich aus. 
 
Braunsbedra, den 03.11.2020 
 

 
Steffen Schmitz 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 
Bechluss-Nr.: SR-305/2020 – öffentlich 
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt 
Braunsbedra zum 31.12.2013 
 
Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium Zuständigkeit 

Ö 21.10.2020 Stadtrat 
Braunsbedra 

Entscheidung 

 
21.10.2020 Stadtrat Braunsbedra 
 
Der Stadtrat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 
den geprüften Jahresabschluss 2013 mit einer 
Bilanzsumme von 99.652.190,99 EUR. Der 
Jahresüberschuss in Höhe von 2.027.620,74 EUR 
wird gemäß § 23 KomHVO auf neue Rechnung 
vorgetragen und der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Stadtrat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 
31.12.2013 die Entlastung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Mitglieder anwesend ja nein enthalten ausgeschlossen 

29 23 23 - - - 

 
Braunsbedra, den 21.10.2020 

 
Sven Czekalla 
Stadtratvorsitzender  
 


